
 
 
B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
 

Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!) 
 

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
 
 

 

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
 

 

 FFH-Anhang IV-Art 
 

 europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

Deutschland 

Nordrhein-Westfalen 

Messtischblatt 
 
 

 

 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
 

 atlantische Region      kontinentale Region            
 

            grün         günstig          
 

            gelb          ungünstig / unzureichend            
 

            rot             ungünstig / schlecht                   
 

Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

 A         günstig / hervorragend 
 

 B          günstig / gut            
 

 C          ungünstig / mittel-schlecht        

Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 
 
 
 

 

 
 

Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 
 
 
 
 

 

Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 
 
 
 

 

  

1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 

 ja  nein 

 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja 
 
 

 nein 

 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja  nein 

 

 

 

  

  

  



 
Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 
  

1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 
 
 
 
 

 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 
           
 
 
 

 

 ja  nein 

 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  

 ja  nein 
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	Artname: Rebhuhn (Perdix perdix)
	rlbrd: 2
	rlnrw: 2 S
	mtb: 5002-4
	Betroffenheiten: Das Rebhuhn besiedelt als Kulturfolger Ackerflächen sowie Grünland, Brachland und Staudenfluren. Ackersäume, Stoppelfelder und Brachflächen dienen bevorzugt als Nahrungs- und Ruheplätze, Hackfruchtfelder (Kartoffeln, Rüben, Kohl) bilden Schutz vor Witterungseinflüssen und gegen Luftfeinde. Das Rebhuhn ist im Allgemeinen sehr standorttreu und verlässt auch im Winter sein Revier nicht, sofern das Nahrungsangebot und ausreichende Deckungsmöglichkeiten dies zulassen.Rebhühner sind Bodenbrüter. Die Eiablage erfolgt ab April, Hauptbrutzeit ist im Mai, als August sind die Jungvögel selbständig. Der Familienverband bleibt bis zum Winter zusammen. Rebhühner sind 2018 im Untersuchungsgebiet  nicht gesichtet worden (You 2018), aus dem Jahr 2012 sind zwei Brutvorkommen innerhalb des Untersuchungsgebietes bekannt sind (Rebstock 2012). Aktuell kann von keiner wesentlichen planungsbedingten Betroffenheit ausgegangen werden, eine potenzielle Betroffenheit ist nicht auszuschließen.
	vermeidungsmaßnahmen: Um eine potenziell mögliche, planungsbedingte Beeinflussung der Brut des Rebhuhns zu vermeiden, sollte der Oberbodenabtrag des jeweils aktuellen Abbauabschnittes außerhalb der Brut- bzw. Aufzuchtzeiten erfolgen. Sollte die Baufeldräumung innerhalb des Brutzeitraumes nicht umgangen werden können, sind vorab in Abstimmung mit der zuständigen Fachbehörde Maßnahmen durchzuführen, um einen Nestbau im betroffenen Bereich zu verhindern.Eine erfolgreiche Strategie zum Schutz der Feldvögel besteht in der Anlage von Sukzessionsbrachen. In Anbetracht der Größe der Vorhabenfläche ist denkbar, während der Brutzeit der Feldvögel (März bis August) im Vorhabenbereich selbst eine Fläche brach liegen zu lassen und diese Sukzessionsbrache in Abhängigkeit von der Abbautätigkeit wandern zu lassen. Bei der abschnittsweise erfolgenden Herrichtung der Vorhabenfläche werden Ackerflächen und Biotopflächen angelegt, die dem Rebhuhn dauerhaft als Brut-, Nahrungs- und Rückzugsraum zur Verfügung stehen können.
	Auswirkungen: Die Herrichtung der Vorhabenfläche sieht z. T. eine Rekultivierung zu Acker, z. T. die Anlage von Biotopentwicklungsflächen vor, damit steht die gesamte Vorhabenfläche nach Beendigung der Abbau- bzw. Herrichtungstätigkeiten dem Rebhuhn zur Verfügung. Durch den abschnittsweisen Abbau mit sukzessiv nachfolgender Herrichtung können die Vögel jederzeit weiterhin Teilbereiche der Erweiterungsfläche nutzen. An Störungen, die vom Abbaubetrieb ausgehen, sind die Vögel aufgrund der bestehenden Vorbelastung zudem bereits gewöhnt.Insgesamt ist nicht davon auszugehen, dass die planungsbedingten Eingriffswirkungen zu einem Verstoß gegen die artenschutzrechtlichen Vorschriften führen, da sich der Erhaltungszustand der lokalen Population voraussichtlich nicht nachhaltig verändern wird. Unter Beachtung der o.g. Vermeidungsmaßnahmen werden keine nicht ersetzbaren Brut- und Nahrungshabitate zerstört.
	gruende: 
	alternativen: 
	ehz: 


